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 Veröffentlicht am 20.04.2016

Norm

ABGB §1079

ZPO §234

1. ABGB § 1079 heute

2. ABGB § 1079 gültig ab 01.01.1812

1. ZPO § 234 heute

2. ZPO § 234 gültig ab 01.01.1898

Rechtssatz

Wird über erfolgreiche Bekämpfung von Vorkaufsberechtigten im Grundbuchsverfahren wieder der

Vorkaufsverp9ichtete statt dem Erwerber als Eigentümer eingetragen, liegt kein Fall des § 234 ZPO vor, der die

Aufrechterhaltung des Klagebegehrens gegen den mittlerweile gelöschten Erwerber rechtfertigen würde.Wird über

erfolgreiche Bekämpfung von Vorkaufsberechtigten im Grundbuchsverfahren wieder der Vorkaufsverp9ichtete statt

dem Erwerber als Eigentümer eingetragen, liegt kein Fall des Paragraph 234, ZPO vor, der die Aufrechterhaltung des

Klagebegehrens gegen den mittlerweile gelöschten Erwerber rechtfertigen würde.
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